
I. Firma, Sitz, Zweck und Gegenstand des Unter-
nehmens

§ 1 Firma und Sitz

(1) Die Firma der Genossenschaft lautet Genotec Wohnbaugenossenschaft eG

(2) Der Sitz der Genossenschaft ist in 70771 Leinfelden-Echterdingen.

§ 2 Zweck und Gegenstand

(1) Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung 
der Mitglieder. Die Genossenschaft hat insbesondere das Ziel, Wohnungen für 
Mitglieder zu errichten und zu erwerben, die eine Förderung nach § 17 Eig-
ZulG erhalten und denen die Rechte nach § 11 g) der Satzung zustehen.

(2) Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen be-
wirtschaften, errichten, erwerben, renovieren und betreuen. Sie ist berechtigt, 
einzelne Tätigkeitsfelder innerhalb ihres Aufgabenbereichs auf Dritte zu über-
tragen. Die Genossenschaft darf Zweigniederlassungen errichten.

Die Satzung
 der Genotec Wohnbaugenossenschaft eG 

(3) Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen.

(4) Beteiligungen jeder Art und Rechtsform im In- und Ausland sind zulässig.

II. Mitgliedschaft

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft können erwerben:

a) natürliche Personen
b) Personenhandelsgesellschaften
c) juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechtes

(2) Zum Erwerb der Mitgliedschaft bedarf es einer vom Bewerber zu unterzeich-
nenden unbedingten Beitrittserklärung und der Zulassung durch die Genos-
senschaft. Über die Zulassung beschließt der Vorstand.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch

- Kündigung (§ 5)
- Übertragung des Geschäftsguthabens (§ 6)
- Tod (§ 7)
- Auflösung einer juristischen Person oder Personenhandelsgesellschaft (§ 8)
- Ausschluß (§ 9)

§ 5 Kündigung

(1) Jedes Mitglied kann seine Mitgliedschaft zum Schluß eines Geschäftsjah-
res unter Einhaltung einer Frist von einem Jahr schriftlich kündigen. Jeder 
Genosse, der wenigstens ein volles Geschäftsjahr der Genossenschaft ange-
hört hat, kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines Geschäftsjah-
res, zu dem er nach dieser Satzung noch nicht kündigen kann, kündigen, 
wenn ihm nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen ein 
Verbleiben in der Genossenschaft nicht zugemutet werden kann.

(2) Soweit ein Mitglied mit mehreren Geschäftsanteilen beteiligt ist, ohne 
hierzu durch die Satzung oder eine Vereinbarung mit der Genossenschaft 
verpflichtet zu sein, kann es schriftlich einen oder mehrere Geschäftsanteile 
seiner zusätzlichen Beteiligung zum Schluß eines Geschäftsjahres unter Ein-
haltung einer Frist von einem Jahr kündigen.

(3) Das außerordentliche Kündigungsrecht nach § 67a Genossenschaftsge-
setz bleibt unberührt.

§ 6 Übertragung des Geschäftsguthabens

(1) Ein Mitglied kann jederzeit, auch im Laufe des Geschäftsjahres, sein Ge-
schäftsguthaben durch schriftlichen Vertrag einem anderen übertragen und 
hierdurch aus der Genossenschaft ohne Auseinandersetzung ausscheiden, 
sofern der Erwerber an seiner Stelle Mitglied wird. Ist der Erwerber nicht 
Mitglied der Genossenschaft, so muss er die Mitgliedschaft erwerben. Ist der 
Erwerber bereits Mitglied, so ist die Übertragung des Geschäftsguthabens 
nur zulässig, sofern sein bisheriges Geschäftsguthaben nach Zuschreibung 
des Geschäftsguthabens des Veräußerers den Gesamtbetrag der Geschäfts-
anteile, mit denen der Erwerber beteiligt ist oder sich beteiligt, nicht über-
steigt.

(2) Die Übertragung des Geschäftsguthabens bedarf der Zustimmung des 
Vorstandes.

§ 7 Tod eines Mitgliedes

Stirbt ein Mitglied, so wird dessen Mitgliedschaft durch seine Erben fortge-
setzt. Sind mehrere Erben vorhanden und teilen diese nicht innerhalb von 
sechs Monaten nach dem Todesfall der Genossenschaft schriftlich mit, wel-
chem von ihnen die Mitgliedschaft allein überlassen worden ist, so endet 
diese mit dem Schluss des Geschäftsjahres in dem die Frist abgelaufen ist. 
Mehrere Erben können bis zu diesem Zeitpunkt Erklärungen gegenüber der 
Genossenschaft nur durch einen gemeinschaftlichen Vertreter abgeben. Das 
gleiche gilt für die Ausübung des Stimmrechts in der Generalversammlung. 
Der gemeinschaftliche Vertreter ist der Genossenschaft unverzüglich schrift-
lich zu benennen. Die Fortsetzung der Mitgliedschaft mit einem Erben, der 
nach seiner Person oder nach seinem Verhalten die Genossenschaft gemäß § 
9 der Satzung zum Ausschluss berechtigen würde, ist ausgeschlossen.

§ 8 Auflösung einer juristischen Person oder Personenhan-
delsgesellschaft

Wird eine juristische Person oder Personengesellschaft aufgelöst oder er-
lischt sie, so endet die Mitgliedschaft mit dem Schluß des Geschäftsjahres, 
in dem die Auflösung oder das Erlöschen wirksam geworden ist. Im Falle 
der Gesamtrechtsnachfolge wird die Mitgliedschaft bis zum Schluß des Ge-
schäftsjahres durch den Gesamtrechtsnachfolger fortgesetzt.
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§ 9 Ausschluß

(1) Ein Mitglied kann aus der Genossenschaft zum Schluß eines Geschäftsjah-
res ausgeschlossen werden, wenn

a) es trotz schriftlicher Aufforderung den satzungsmäßigen oder sonstigender 
Genossenschaft gegenüber bestehenden Verpflichtungen nicht nachkommt;
b) es unrichtige Jahresabschlüsse oder Vermögensübersichten einreicht oder 
sonst unrichtige Erklärungen über seine rechtlichen oder wirtschaftlichen 
Verhältnisse abgibt;

c) es durch Nichterfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber der Genossen-
schaft diese schädigt oder geschädigt hat oder wenn wegen Nichterfüllung 
einer Verbindlichkeit gerichtliche Maßnahmen notwendig sind;

d) es zahlungsunfähig geworden oder wenn über sein Vermögen das Insol-
venzverfahren eröffnet worden ist;

e) es unbekannt verzogen ist oder sein Aufenthalt länger als 6 Monate un-
bekannt ist;

f) sich sein Verhalten mit den Belangen der Genossenschaft nicht vereinba-
ren lässt;

g) die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Genossenschaft nicht vor-
handen waren oder nicht mehr vorhanden sind.

(2) Für den Ausschluß ist der Vorstand zuständig. Ein Mitglied des Vorstandes 
oder des Aufsichtsrates kann erst ausgeschlossen werden, wenn die Generalver-
sammlung den Widerruf der Bestellung oder die Abberufung beschlossen hat.

(3) Vor der Beschlußfassung ist dem Auszuschließenden Gelegenheit zu ge-
ben, sich zu der beabsichtigten Ausschließung zu äußern. Hierbei sind ihm 
die wesentlichen Tatsachen, auf denen der Ausschluß beruhen soll, sowie der 
gesetzliche oder satzungsmäßige Ausschließungsgrund mitzuteilen.

(4) Der Beschluß, durch den das Mitglied ausgeschlossen wird, hat die Tat-
sachen, auf denen der Ausschluß beruht, sowie den gesetzlichen oder sat-
zungsmäßigen Ausschließungsgrund anzugeben.

(5) Der Beschluß ist dem Ausgeschlossenen von dem Vorstand unverzüglich 
durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen. Von der Absendung des Briefes an 
kann das Mitglied nicht mehr an der Generalversammlung teilnehmen.

(6) Der Ausgeschlossene kann innerhalb eines Monats nach Eingang des 
Ausschließungsbeschlusses durch einen an den Vorstand gerichteten Brief 
gegen den Ausschluß Berufung einlegen. Über die Berufung entscheidet der 
Aufsichtsrat. In dem Verfahren vor dem Aufsichtsrat müssen die Beteiligten 
Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten. Der Aufsichtsrat entscheidet mit 
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Beschluss ist den Beteiligten 
durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen. Der Beschluss ist genossenschafts-
intern endgültig.

§ 10 Auseinandersetzung

(1) Für die Auseinandersetzung zwischen dem ausgeschiedenen Mitglied 
und der Genossenschaft ist der festgestellte Jahresabschluß maßgebend; 
Verlustvorträge sind nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile zu berück-
sichtigen. Im Fall der Übertragung des Geschäftsguthabens (§ 6 der Satzung) 
findet eine Auseinandersetzung nicht statt.

(2) Dem ausgeschiedenen Mitglied ist das Auseinandersetzungsguthaben 
binnen 6 Monaten nach dem Ausscheiden auszuzahlen, nicht jedoch vor 
Feststellung der Bilanz. Die Genossenschaft ist berechtigt, bei der Ausein-
andersetzung die ihr gegen das ausgeschiedenen Mitglied zustehenden fäl-
ligen Forderungen gegen das auszuzahlende Guthaben aufzurechnen. Auf 
die Rücklagen und das sonstige Vermögen der Genossenschaft hat das Mit-
glied keinen Anspruch.

(3) Die Absätze 1 bis 2 gelten entsprechend für die Auseinandersetzung bei 
der Kündigung einzelner Geschäftsanteile.

§ 11 Rechte der Mitglieder

Jedes Mitglied hat das Recht, nach Maßgabe des Genossenschaftsgesetzes 
und der Satzung die Leistungen der Genossenschaft in Anspruch zu nehmen 
und an der Gestaltung der Genossenschaft mitzuwirken. Es hat insbesondere 
das Recht,

a) an der Generalversammlung, an ihren Beratungen, Abstimmungen und 
Wahlen teilzunehmen und dort Auskünfte über Angelegenheiten der Ge-
nossenschaft zu verlangen;

b) Anträge für die Tagesordnung der Generalversammlung einzureichen; 
hierzu bedarf es der Unterschrift mindestens des zehnten Teiles der Mitglie-
der (§ 28 Abs. 4 der Satzung);

c) bei Anträgen auf Berufung außerordentlicher Generalversammlungen 
mitzuwirken; zu solchen Anträgen bedarf es der Unterschrift mindestens des 
zehnten Teiles der Mitglieder (§ 28 Abs. 2 der Satzung);

d) nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen und Beschlüsse am 
Bilanzgewinn teilzunehmen;

e) rechtzeitig vor Feststellung des Jahresabschlusses durch die Generalver-
sammlung auf seine Kosten eine Abschrift des Jahresabschlusses, des Lage-
berichts und des Berichts des Aufsichtsrates zu verlangen;

f) die Niederschrift über die Generalversammlung einzusehen.

g) Den Genossenschaftsmitgliedern, die Förderung nach § 17 EigZulG erhal-
ten, wird unwiderruflich das vererbliche Recht auf Erwerb von Eigentum an 

der von ihnen zu Wohnzwecken genutzten Wohnung für den Fall einge-
räumt, dass die Mehrheit der in einem Objekt wohnenden Genossenschafts-
mitglieder der Begründung von Wohnungseigentum und Veräußerung der 
Wohnungen schriftlich zugestimmt hat. Die Beachtung dieses Rechts im Falle 
der Verschmelzung mit einer anderen Genossenschaft oder der Entnahme 
des Objektes aus dem Vermögen der Genossenschaft ist sicherzustellen.

§ 12 Pflichten der Mitglieder

(1) Jedes Mitglied hat die Pflicht, das Interesse der Genossenschaft zu wah-
ren. Es hat insbesondere

a) den Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung und den 
Beschlüssen der Generalversammlung nachzukommen;

b) die Einzahlungen auf den Geschäftsanteil oder auf weitere Geschäftsan-
teile gemäß § 38 der Satzung zu leisten;

c) weitere Zahlungen gemäß Beschluß der Generalversammlung nach Auf-
lösung der Genossenschaft zu leisten, sofern es seinen Geschäftsanteil noch 
nicht voll eingezahlt hat (§ 87 a GenG)

d) am Verlust teilzunehmen ( § 47 )

(2) Das Mitglied ist verpflichtet, für die Errichtung und Erhaltung des genos-
senschaftlichen Eigentums Gemeinschaftshilfe nach Maßgabe von Richtlini-
en zu leisten, die die Generalversammlung beschließt.

(3) Bei der Erfüllung von Pflichten und der Wahrnehmung von Rechten auch 
aus abgeschlossenen Verträgen sind im Rahmen der genossenschaftlichen 
Treuepflicht die Belange der Gesamtheit der Mitglieder angemessen zu be-
rücksichtigen.

III. Organe der Genossenschaft

§ 13 Organe der Genossenschaft

1) Die Organe der Genossenschaft sind:

A. Der Vorstand
B. Der Aufsichtsrat
C. Die Generalversammlung bzw. die Vertreterversammlung

2) Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates dürfen Geschäfte und 
Rechtsgeschäfte mit der Genossenschaft nur nach vorheriger Zustimmung 
des Vorstandes und des Aufsichtsrates beschließen. Der Zustimmung des 
Aufsichtsrates  bedarf weiterhin die gewerbliche oder freiberufliche Tätig-
keit im selben Geschäftsberreich wie der Genossenschaft. Die Betroffenen 
haben bei der Beschlussfassung kein Stimmrecht.

A. Der Vorstand

§ 14 Die Leitung der Genossenschaft

(1) der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung.

(2) Der Vorstand führt die Geschäfte der Genossenschaft gemäß den Vor-
schriften der Gesetze, insbesondere des Genossenschaftsgesetzes, der Sat-
zung und der Geschäftsordnung für den Vorstand.

(3) Der Vorstand vertritt die Genossenschaft gerichtlich und außergerichtlich 
nach Maßgabe des § 15 der Satzung.

§ 15 Vertretung

(1) Die Genossenschaft wird vertreten durch ein Vorstandsmitglied in Ge-
meinschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder in Gemeinschaft mit 
einem Prokuristen.

(2) Vorstandsmitglieder zeichnen für die Genossenschaft, in dem sie der Fir-
ma der Genossenschaft oder der Benennung des Vorstandes ihre Namens-
unterschrift beifügen. Der Prokurist zeichnet in der Weise, dass er der Firma 
seinen Namen mit einem die Prokura andeutenden Zusatz beifügt.

(3) Zur Gesamtvertretung befugte Vorstandsmitglieder können einzelne von 
ihnen zur Vornahme bestimmter Geschäfte oder bestimmter Arten von Ge-
schäften ermächtigen. Dies gilt sinngemäß für Vorstandsmitglieder, die in 
Gemeinschaft mit einem Prokuristen die Genossenschaft vertreten.

§ 16 Aufgaben und Pflichten des Vorstandes

(1) Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt ei-
nes ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters einer Genossenschaft 
anzuwenden. Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse, namentlich Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch die Tätigkeit im Vorstand 
bekannt geworden sind, haben sie Stillschweigen zu bewahren.

(2) Der Vorstand ist insbesondere verpflichtet,

a) die für einen ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb notwendigen perso-
nellen, sachlichen und organisatorischen Maßnahmen rechtzeitig zu planen 
und durchzuführen;

b) eine Geschäftsordnung nach Anhörung des Aufsichtsrates aufzustellen, 
die vom Vorstand einstimmig zu beschließen und von allen Vorstandsmitglie-
dern zu unterzeichnen ist;

c) für eine ordnungsgemäße Buchführung und ein zweckdienliches Rech-
nungswesen zu sorgen;



d) ein Verzeichnis der Mitglieder zu führen sowie für die ihm nach dem Genos-
senschaftsgesetz obliegenden Anmeldungen und Anzeigen Sorge zu tragen;

e) ordnungsgemäße Inventuren vorzunehmen und ein Inventarverzeichnis 
zum Ende des Geschäftsjahres aufzustellen und unverzüglich dem Aufsichts-
rat vorzulegen;

f) spätestens innerhalb von fünf Monaten nach Ende des Geschäftsjahres den 
Jahresabschluß und den Lagebericht aufzustellen, dem Aufsichtsrat unver-
züglich und sodann mit dessen Bemerkungen der Generalversammlung zur 
Feststellung des Jahresabschlusses vorzulegen;

g) dem Prüfungsverband Einberufung, Termin, Tagesordnung und Anträge 
für die Generalversammlung rechtzeitig anzuzeigen;

h) im Prüfungsbericht festgestellte Mängel abzustellen und dem Prüfungs-
verband hierüber zu berichten;

i) eine zuverlässige Belieferung und sachgemäße Betreuung der Mitglieder 
sicherzustellen.

§ 17 Berichterstattung gegenüber dem Aufsichtsrat

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat mindestens vierteljährlich, auf Verlangen 
auch in kürzeren Zeitabständen, u. a. vorzulegen,

a) eine Übersicht über die geschäftliche Entwicklung der Genossenschaft im 
abgelaufenen Zeitraum anhand von Zwischenabschlüssen;

b) eine Aufstellung über die Gesamtverbindlichkeiten der Genossenschaft 
einschließlich der Wechselverpflichtungen und des Bürgschaftsobligos;

c) eine Übersicht über die von der Genossenschaft gewährten Kredite im 
Sinne des §49 GenG.

d) einen Unternehmensplan, aus dem insbesondere der Investitions- und 
Kreditbedarf hervorgeht.

§ 18 Zusammensetzung und Dienstverhältnis

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens 2 Mitgliedern.

(2) Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat auf die Dauer von 5 
Jahren bestellt. Wiederbestellung ist zulässig. Die Bestellung endet spätes-
tens bei Vollendung des 73. Lebensjahres. Die Bestellung kann vorzeitig nur 
durch die Generalversammlung widerrufen werden.

(3) Anstellungsverträge mit hauptamtlichen und nebenamtlichen Vorstands-
mitgliedern sollen auf Dauer der Bestellung abgeschlossen werden. Der Auf-
sichtsratsvorsitzende unterzeichnet namens der Genossenschaft die Anstel-
lungsverträge mit den Vorstandsmitgliedern.

(4) Für die Kündigung des Dienstverhältnisses eines Vorstandsmitgliedes un-
ter Einhaltung der vertraglichen oder gesetzlichen Frist ist der Aufsichtsrat, 
vertreten durch seinen Vorsitzenden, zuständig. Für die außerordentliche 
Kündigung des Dienstverhältnisses aus wichtigem Grund (fristlose Kündi-
gung) ist die Generalversammlung zuständig. Die Beendigung des Dienst-
verhältnisses hat die Aufhebung der Organstellung zur Folge.

(5) Der Aufsichtsrat ist befugt, nach seinem Ermessen Mitglieder des Vorstan-
des vorläufig bis zur Entscheidung der ohne Verzug zu berufenden General-
versammlung von ihren Geschäften zu entheben und wegen einstweiliger 
Fortführung derselben das Erforderliche zu veranlassen.

§ 19 Willensbildung

(1) Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglie-
der mitwirkt. Er faßt seine Beschlüsse mit Mehrheit der gültig abgegebenen 
Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

(2) Beschlüsse sind zu Beweiszwecken zu protokollieren und aufzubewah-
ren. Die Protokolle sind fortlaufend zu numerieren und von den an der Be-
schlußfassung beteiligten Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen.

(3) Wird über Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, die die Interes-
sen eines Vorstandsmitgliedes, seines Ehegatten, seiner Eltern, Kinder und 
Geschwister oder einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen 
Person berühren, so darf das betreffende Vorstandsmitglied an der Beratung 
und Abstimmung nicht teilnehmen. Das Vorstandsmitglied ist jedoch vor der 
Beschlußfassung zu hören.

§ 20 Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtrates.

Die Mitglieder des Vorstandes sind berechtigt, an den Sitzungen des Auf-
sichtsrates teilzunehmen, wenn nicht durch besonderen Beschluß des Auf-
sichtsrates die Teilnahme ausgeschlossen wird. 
In den Sitzungen des Aufsichtsrates hat der Vorstand die erforderlichen Aus-
künfte über geschäftliche Angelegenheiten zu erteilen. Bei der Beschlußfassung 
des Aufsichtsrates haben die Mitglieder des Vorstandes kein Stimmrecht.

§ 21 Kredite an Vorstandsmitglieder

Kredite an Mitglieder des Vorstandes dürfen nicht gewährt werden... 

B. Der Aufsichtsrat

§ 22 Aufgaben und Pflichten

(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen 

und sich zu diesem Zweck über die Angelegenheiten der Genossenschaft zu 
unterrichten. Er kann jederzeit hierüber Berichterstattung von dem Vorstand 
verlangen und selbst oder durch einzelne von ihm zu bestimmende Mitglie-
der die Bücher und Schriften der Genossenschaft einsehen sowie den Kassen-
bestand und die Bestände an Wertpapieren und Handelspapieren prüfen.

(2) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluß, den Lagebericht und den Vor-

schlag des Vorstandes für die Verwendung eines Jahresüberschusses oder die 
Deckung eines Jahresfehlbetrages zu prüfen. Er hat sich darüber zu äußern 
und der Generalversammlung vor Feststellung des Jahresabschlusses Bericht 
zu erstatten.

(3) Der Aufsichtsrat kann zur Erfüllung seiner gesetzlichen und satzungsmä-
ßigen Pflichten aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und sich der Hilfe von 
Sachverständigen auf Kosten der Genossenschaft bedienen. Soweit der Auf-
sichtsrat Ausschüsse bildet, bestimmt er, ob diese beratende oder entschei-
dende Befugnis haben; außerdem bestimmt er die Zahl der Ausschußmitglie-
der. Ein Ausschuß muß mindestens aus drei Personen bestehen. Ein Ausschuß 
ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 
Für die Beschlußfasung gilt ergänzend § 25 der Satzung. 

(4) Einzelheiten über die Erfüllung der dem Aufsichtsrat obliegenden Pflich-
ten regelt die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates. Sie ist vom Aufsichtsrat 
nach Anhörung des Vorstandes aufzustellen und jedem Mitglied des Auf-
sichtsrates gegen Empfangsbescheinigung auszuhändigen.

(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben bei ihrer Tätigkeit die Sorgfalt eines 
ordentlichen und gewissenhaften Aufsichtsratsmitgliedes einer Genossenschaft 
anzuwenden. Sie haben über alle vertraulichen Angaben und Geheimnisse der 
Genossenschaft sowie der Mitglieder und Kunden, die ihnen durch die Tätigkeit 
im Aufsichtsrat bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren.

(6) Die Aufsichtsratsmitglieder dürfen keine nach dem Geschäftsergebnis be-
messene Vergütung (Tantieme) beziehen. Dagegen kann neben dem Ersatz 
der Auslagen eine Aufsichtsratsvergütung gewährt werden, über die die Ge-
neralversammlung beschließt.

§ 23 Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat

(1) Über folgende Angelegenheiten beschließen Vorstand und Aufsichtsrat 
nach gemeinsamer Beratung durch getrennte Abstimmung:

a) Erwerb, Bebauung, Belastung und Veräußerung von Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten;

b) Abschluß von Verträgen mit besonderer Bedeutung, insbesondere solche 
Verträge, durch die wiederkehrende Verpflichtungen in erheblichem Um-
fang für die Genossenschaft begründet werden, sowie die Anschaffung und 
Veräußerung von beweglichen Sachen im Wert von mehr als 5.000,--EURO.

c) Erwerb und Veräußerung von dauernden Beteiligungen;

d) Einstellung in und Entnahme aus Ergebnisrücklagen bei der Aufstellung 
des Jahresabschlusses, sowie der Vorschlag zur Verwendung des Bilanzge-
winnes oder zur Deckung des Verlustes.

e) Errichtung von Zweigniederlassungen;

f) Erteilung und Widerruf von Prokura;

g) Beitritt zu Organisationen oder Verbänden;

h) Ausschüttung einer Rückvergütung (§ 45 der Satzung);

i) Festlegung des Tagungsorts der General- oder Vertreterversammlung.

(2) Gemeinsame Sitzungen werden von dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates 
oder dessen Stellvertreter einberufen. Für die Einberufung gilt § 25 Abs. 4 
Satz 2 der Satzung entsprechend.

(3) Den Vorsitz in den gemeinsamen Sitzungen führt der Vorsitzende des 
Aufsichtsrates oder dessen Stellvertreter.

(4) Vorstand und Aufsichtsrat sind beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte 
der Mitglieder des Vorstandes und mehr als die Hälfte der Mitglieder des 
Aufsichtsrates anwesend sind.

(5) Jedes Organ beschließt getrennt. Anträge, deren Annahme nicht jedes 
der beiden Organe ordnungsgemäß beschließt, gelten als abgelehnt.

(6) Beschlüsse sind zu Beweiszwecken in einem gemeinsamen Protokoll fest-
zuhalten; das Ergebnis der getrennten Abstimmung ist hierbei festzuhalten; 
ergänzend gelten § 19 Abs. 2 und § 25 Abs. 5 der Satzung entsprechend.

§ 24 Zusammensetzung und Wahl

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der 
Generalversammlung gewählt werden.

(2) Bei der Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates muß jeder Wahlberechtig-
te die Möglichkeit haben, über jeden einzelnen Kandidaten abzustimmen. 
Für die Wahl gilt im übrigen § 33 Abs. 3 bis 5 der Satzung.

(3) Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für 
drei Jahre gewählt. Ihre Amtszeit endet mit dem Schluss der Mitgliederver-
sammlung, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach der 
Wahl beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem das Aufsichtsratsmit-
glied gewählt wird, nicht mitgerechnet. Wiederwahl ist zulässig. Dauernd 
verhinderte Aufsichtsratsmitglieder sind durch die Generalversammlung ab-
zuberufen und durch Wahl zu ersetzen.

(4) Scheiden Mitglieder im Laufe ihrer Amtszeit aus, so besteht der Auf-
sichtsrat bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, in der die Er-



satzwahlen vorgenommen werden, nur aus den verbleibenden Mitgliedern. 
Eine frühere Ersatzwahl durch eine außerordentliche Generalversammlung 
ist nur dann erforderlich, wenn die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder unter 
die gesetzliche Mindestzahl von drei herabsinkt. Ersatzwahlen erfolgen für 
den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitgliedes.

(5) Mitglieder des Aufsichtsrates scheiden aus dem Aufsichtsrat aus, wenn sie 
das 70. Lebensjahr vollendet haben. Als Zeitpunkt des Ausscheidens gilt das 
Ende der nächstfolgenden ordentlichen Generalversammlung.

(6) Aus dem Vorstand ausgeschiedene Mitglieder können erst in den Auf-
sichtsrat gewählt werden, wenn sie für ihre gesamte Vorstandstätigkeit ent-
lastet worden sind.

§ 25 Konstituierung, Beschlußfassung

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden sowie einen 
Stellvertreter. Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch seinen Vorsitzen-
den, im Verhinderungsfalle durch dessen Stellvertreter, einberufen. Solange 
ein Vorsitzender und ein Stellvertreter nicht gewählt sind, werden die Auf-
sichtsratssitzungen durch das an Lebensjahren älteste Aufsichtsratmitglied 
einberufen.

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mit-
glieder anwesend ist. Er fasst seine Beschlüsse mit Mehrheit der gültig ab-
gegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden 
nicht mitgerechnet. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt; bei 
Wahlen entscheidet in diesem Fall das Los; § 33 der Satzung gilt entspre-
chend.

(3) Eine Beschlußfassung ist in dringenden Fällen auch ohne Einberufung 
einer Sitzung im Wege schriftlicher, fernschriftlicher oder telegraphischer 
Abstimmung oder durch Telekopie zulässig, wenn der Vorsitzende des Auf-
sichtsrates oder sein Stellvertreter eine solche Beschlußfassung veranlaßt 
und kein Mitglied des Aufsichtsrates diesem Verfahren widerspricht.

(4) Die Sitzungen des Aufsichtsrates sollen mindestens vierteljährlich statt-
finden. Außerdem hat der Vorsitzende eine Sitzung unter Mitteilung der 
Tagesordnung einzuberufen, sooft dies im Interesse der Genossenschaft nö-
tig erscheint oder wenn es der Vorstand oder die Hälfte der Aufsichtsrats-
mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. 
Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so können die Antragsteller unter 
Mitteilung des Sachverhaltes selbst den Aufsichtsrat einberufen.

(5) Die Beschlüsse des Aufsichtsrates sind zu Beweiszwecken zu protokol-
lieren. Die Protokolle sind fortlaufend zu nummerieren und vom Aufsichts-
ratsvorsitzenden oder dessen Stellvertreter und vom Schriftführer zu unter-
zeichnen.

(6) Wird über Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, die die Inter-
essen eines Aufsichtsratsmitgliedes, seines Ehegatten, seiner Eltern, Kinder 
und Geschwister oder einer von ihm Kraft Gesetzes oder Vollmacht vertrete-
nen Person berühren, so darf das betreffende Aufsichtsratsmitglied an der 
Beratung nicht teilnehmen. Das Aufsichtsratsmitglied ist jedoch vor der Be-
schlußfassung zu hören.

C. Die Generalversammlung

§ 26 Ausübung der Mitgliedsrechte

(1) Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft 
in der Generalversammlung aus. Sie sollen ihre Rechte persönlich ausüben.

(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme.

(3) Geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige sowie juristische Perso-
nen und Personengesellschaften üben ihr Stimmrecht durch den gesetzli-
chen Vertreter aus.

(4) Mitglieder oder deren gesetzliche Vertreter können sich durch Bevoll-
mächtigte vertreten lassen. Mehrere Erben eines verstorbenen Mitgliedes 
können das Stimmrecht nur durch einen gemeinschaftlichen Bevollmächtig-
ten ausüben. Ein Bevollmächtigter kann nicht mehr als zwei Mitglieder ver-
treten. Bevollmächtigte können nur Mitglieder der Genossenschaft, Ehegat-
ten, Eltern, Kinder oder Geschwister eines Mitgliedes sein oder müssen zum 
Vollmachtgeber in einem Gesellschafts- oder Anstellungsverhältnis stehen. 
Personen, an die die Mitteilung über den Ausschluß abgesandt ist, können 
nicht bevollmächtigt werden.

(5) Stimmberechtigte gesetzliche Vertreter oder Bevollmächtigte müssen 
ihre Vertretungsbefugnis schriftlich nachweisen.

(6) Niemand kann für sich oder einen anderen das Stimmrecht ausüben, 
wenn darüber Beschluß gefasst wird, ob er oder das vertretene Mitglied zu 
entlasten oder von einer Verbindlichkeit zu befreien ist, oder ob die Genos-
senschaft gegen ihn oder das vertretene Mitglied einen Anspruch geltend 
machen soll. Er ist jedoch vor der Beschlußfassung zu hören.

§ 27 Frist und Tagungsort

(1) Die ordentliche Generalversammlung hat innerhalb der ersten sechs Mo-
nate nach Ablauf des Geschäftsjahres stattzufinden.

(2) Außerordentliche Generalversammlungen können nach Bedarf einberu-
fen werden.

(3) Die Generalversammlung findet am Sitz der Genossenschaft statt, sofern 
nicht Vorstand und Aufsichtsrat einen anderen Tagungsort festlegen.

§ 28 Einberufung und Tagesordnung

(1) Die Generalversammlung wird durch den Vorstand einberufen.

(2) Die Mitglieder der Genosssenschaft können in einem von ihnen unter-
zeichneten Antrag unter Angabe des Zwecks und der Gründe die Einberu-
fung einer außerordentlichen Generalversammlung verlangen. Hierzu be-
darf es der Unterschriften von mindestens einem Zehntel der Mitglieder.

(3) Die Generalversammlung wird durch unmittelbare Benachrichtigung 
sämtlicher Mitglieder einberufen unter Einhaltung einer Frist von mindes-
tens sieben Tagen, die zwischen dem Tage des Zugangs, bzw. der Veröffentli-
chung der Einberufung und dem Tage der Generalversammlung liegen muß. 
Bereits bei der Einberufung sollen die Gegenstände der Beschlußfassung 
bekanntgegeben werden.

(4) Die Tagesordnung wird von dem Organ festgelegt, das die Generalver-
sammlung einberuft. Mitglieder der Genossenschaft können in einem von 
ihnen unterzeichneten Antrag unter Angabe der Gründe verlangen, dass 
Gegenstände zur Beschlußfassung in der Generalversammlung angekündigt 
werden. Hierzu bedarf es der Unterschriften von mindestens einem Zehntel 
der Mitglieder.

(5) Über die Gegenstände, deren Verhandlung nicht so rechtzeitig angekün-
digt ist, dass mindestens drei Tage zwischen dem Zugang der Ankündigung 
und dem Tage der Generalversammlung liegen, können Beschlüsse nicht ge-
fasst werden; hiervon sind jedoch Beschlüsse über den Ablauf der Versamm-
lung sowie über Anträge auf Berufung einer außerordentlichen Generalver-
sammlung ausgenommen.

(6) Zu Anträgen und Verhandlungen ohne Beschlußfassung bedarf es der 
Ankündigung nicht.

(7) In Fällen der Abs. 3 und 5 gelten die entsprechenden Mitteilungen als 
zugegangen, wenn sie zwei Werktage vor Beginn der Frist zur Post gegeben 
worden sind.

(8) Im Falle des § 11 Buchstabe g) kann die Abstimmung der Berechtigten 
ohne Einberufung einer Versammlung im schriftlichen Umlaufverfahren er-
folgen.

§ 29 Versammlungsleitung

Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichts-
rates oder sein Stellvertreter. Durch Beschluß der Generalversammlung kann 
der Vorsitz einem Mitglied des Vorstandes, des Aufsichtsrates, einem ande-
ren Mitglied der Genossenschaft oder einem Vertreter des Prüfungsverban-
des übertragen werden. Der Vorsitzende der Generalversammlung ernennt 
einen Schriftführer und die erforderlichen Stimmzähler.

§ 30 Gegenstände der Beschlußfassung

Der Beschlußfassung der Generalversammlung unterliegen neben den in 
dieser Satzung bezeichneten sonstigen Angelegenheiten insbesondere

a) Änderung der Satzung

b) Auflösung der Genossenschaft

c) Fortsetzung der Genossenschaft nach beschlossener Auflösung

d) Verschmelzung der Genossenschaft

e) Austritt aus genossenschaftlichen Verbänden

f) Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Vorstandes sowie von Mit-
gliedern des Aufsichtsrates

g) Bestätigung einer einstweiligen Amtsenthebung des Vorstandes gem. § 
40 Genossenschaftsgesetz

h) Feststellung des Jahresabschlusses, Verwendung des Jahresüberschusses 
oder Deckung des Jahresfehlbetrages sowie der Umfang der Bekanntgabe des 
Prüfungsberichtes

i) Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates

j) Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates und Festsetzung ihrer Vergütungen

k) Ausschluß von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern aus der Genossen-
schaft

l) Verfolgung von Regreßansprüchen gegen im Amt befindliche Vorstands- 
und Aufsichtsratsmitglieder

m) Festsetzung der Beschränkungen bei Kreditgewährung gem. § 49 des Ge-
nossenschaftsgesetzes

n) Änderung der Rechtsform

§ 31 Mehrheitserfordernisse

(1) Die Beschlüsse der Generalversammlung bedürfen der einfachen Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht das Gesetz oder diese Satzung 
eine andere Mehrheit vorschreibt.

(2) Eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen ist in den in 
§ 30 a) - f) genannten Fällen erforderlich. § 11 g) der Satzung kann nur ein-
stimmig durch alle Mitgleider abgeändert werden.

(3) Ein Beschluß über die Änderung der Rechtsform (§ 30 Buchstaben) bedarf 
der Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen Stimmen. Bei der Be-
schlußfassung über die Auflösung sowie die Änderung der Rechtsform müss-
sen über die gesetzlichen Vorschriften hinaus zwei Drittel aller Mitglieder in 



einer nur zu diesem Zweck einberufenen Generalversammlung Auflösung 
oder die Änderung der Rechtsform beschließen. Wird dieses Quorum nicht 
erreicht, kann jede weitere Versammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder innerhalb des gleichen Geschäftsjahres über die 
Auflösung oder Änderung der Rechtsform beschließen.

(4) Vor der Beschlußfassung über die Verschmelzung, Auflösung oder Fort-
setzung der aufgelösten Genossenschaft sowie die Änderung der Rechtsform 
ist der Prüfungsverband zu hören. Ein Gutachten des Prüfungsverbandes ist 
vom Vorstand rechtzeitig zu beantragen und in der Generalversammlung 
zu verlesen.

(5) Die Absätze 2, Satz 2 sowie Absätze 3 und 4 können nur unter den in 
Absatz 3 genannten Voraussetzungen geändert werden.

§ 32 Entlastung

Kein Eintrag.

§ 33 Abstimmung und Wahlen

(1) Abstimmungen und Wahlen werden mit Handzeichen durchgeführt. Sie 
müssen geheim durch Stimmzettel erfolgen, wenn der Vorstand, der Auf-
sichtsrat oder mindestens der vierte Teil der bei einer Beschlußfassung hierü-
ber gültig abgegebenen Stimmen es verlangt.

(2) Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt; bei Wahlen entschei-
det in diesem Fall das Los.

(3) Bei der Feststellung des Stimmenverhältnisses werden nur die abgegebe-
nen Stimmen gezählt; Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden 
nicht berücksichtigt.

(4) Wird eine Wahl mit Handzeichen durchgeführt, so ist für jedes zu verge-
bende Mandat ein besonderer Wahlgang erforderlich. Gewählt ist, wer die 
meisten Stimmen erhalten hat.

(5) Wird eine Wahl mit Stimmzetteln durchgeführt, so hat jeder Wahlberech-
tigte so viele Stimmen, wie Mandate zu vergeben sind. Der Wahlberechtigte 
bezeichnet auf dem Stimmzettel die Bewerber, denen er seine Stimme geben 
will; auf einen Bewerber kann dabei nur eine Stimme entfallen. Gewählt 
sind die Bewerber, die die meisten Stimmen erhalten.

(6) Der Gewählte hat unverzüglich gegenüber der Genossenschaft zu erklä-
ren, ob er die Wahl annimmt.

§ 34 Auskunftsrecht

(1) Jedem Mitglied ist auf Verlangen in der Generalversammlung Auskunft 
über Angelegenheiten der Genossenschaft zu geben, soweit das zur sachge-
mäßen Beurteilung des Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist. Die 
Auskunft erteilt der Vorstand oder der Aufsichtsrat.

(2) Der Vorstand darf die Auskunft verweigern, soweit

a) die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
geeignet ist, der Genossenschaft einen nicht unerheblichen Nachteil zuzu-
fügen;

b) die Fragen steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner Steuern 
betreffen;Höhe einzelner Steuern betreffen;

c) die Erteilung der Auskunft strafbar wäre oder eine gesetzliche, satzungs-
mäßige oder vertragliche Geheimhaltungspflicht verletzt würde;

d) das Auskunftsverlangen die persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse 
eines Dritten betrifft;

e) es sich um arbeitsvertragliche Vereinbarungen mit Vorstandsmitgliedern 
oder Mitarbeitern der Genossenschaft handelt;

f) die Verlesung von Schriftstücken zu einer unzumutbaren Verlängerung 
der Generalver-sammlung führen würde.

§ 35 Protokoll

(1) Die Beschlüsse der Generalversammlung sind zu Beweiszwecken zu pro-
tokollieren. Die Protokolle sind fortlaufend zu numerieren. Die Eintragung 
ist nicht Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit der Beschlüsse.

(2) Die Protokollierung muß spätestens innerhalb von zwei Wochen erfol-
gen. Dabei sollen Ort und Tag der Einberufung der Versammlung, Name des 
Versammlungsleiters sowie Art und Ergebnis der Abstimmung und die Fest-
stellung des Versammlungsleiters über die Beschlußfassung angegeben wer-
den. Die Eintragung muß von dem Vorsitzenden der Generalversammlung, 
dem Schriftführer und den Vorstandsmitgliedern, die an der Generalver-
sammlung teilgenommen haben, unterschrieben werden. Ihr sind die Belege 
über die Einberufung als Anlagen beizufügen.

(3) Wird eine Änderung der Satzung beschlossen, die einen der in § 16 Abs. 
2 Nr. 2 bis 5, Abs. 3 des Genossenschaftsgesetzes aufgeführten Gegenstände 
oder eine wesentliche Änderung des Gegenstandes des Unternehmens be-
trifft, so ist dem Protokoll außerdem ein Verzeichnis der erschienenen oder 
vertretenen Mitglieder und der Vertreter von Mitgliedern beizufügen. Bei 
jedem erschienenen oder vertretenen Mitglied ist dessen Stimmzahl zu ver-
merken.

(4) Das Protokoll ist mit den dazugehörenden Anlagen aufzubewahren. Die Ein-
sichtnahme in das Protokoll ist jedem Mitglied der Genossenschaft zu gestatten.

§ 36 Teilnahmerecht der Verbände

Vertreter des Prüfungsverbandes können an jeder Generalversammlung be-
ratend teilnehmen.

§ 37 Vertreterversammlung

(1) Mit Ablauf des Geschäftsjahres, in dem die Genossenschaft mindestens 
1.501 Mitgliedern erlangt hat, tritt eine Generalversammlung  aus Vertretern 
der Genossen (Vertreterversammlung)  an die Stelle der Generalversamm-
lung gem. § 26 der Satzung.

(2) Als Vertreter kann jede natürliche, unbeschränkt geschäftsfähige Person, 
die Mitglied der Genossenschaft ist und nicht dem Vorstand oder Aufsichts-
rat angehört, gewählt werden.

(3) Die Vertreterversammlung besteht aus mindestens 50 von den Genossen 
gewählten Vertretern. Auf je 150 Genossen entfällt ein Vertreter. Für den 
Fall, dass keine ausreichende Anzahl von Genossen vorhanden ist, um bei 
Division der Anzahl der Genossen mit der Zahl 150 mindestens 50 Vertreter 
bestellen zu können, reduziert sich die erforderliche Anzahl der auf einen 
Vertreter entfallenden Genossen um die Zahl, die sich durch Division der An-
zahl der Genossen durch die Zahl 50 ergibt. Für den Fall, dass die Division zu 
Überhängen führt, bleiben diese unberücksichtigt. Die Vertretung der Ver-
treter durch Bevollmächtigte ist nicht zulässig.

(4) Die Vertreter werden in allgemeiner, unmittelbarer, gleicher und gehei-
mer Wahl gewählt. Für die Vertreter bei der Wahl gilt § 26 Abs. 2 - 5 der 
Satzung entsprechend.

(5) Die Amtszeit der Vertreter dauert bis zur Beendigung der Vertreterver-
sammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des 
Aufsichtsrates für das 4. Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit be-
schließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitge-
rechnet.

(6) Nähere Bestimmungen über das Wahlverfahren einschließlich der Fest-
stellung des Wahlergebnisses werden in der Wahlordnung getroffen, die 
von Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen wird. Die Generalversammlung 
erteilt hierzu ihre Zustimmung. In der Wahlordnung ist auch eine Regelung 
über die Wahl der erforderlichen Zahl von Ersatzvertretern zu treffen.

IV. Eigenkapital und Haftsumme

§ 38 Geschäftsanteil und Geschäftsguthaben

(1) Der Geschäftsanteil beträgt 100,00 Euro.

(2) Für die Mitgliedschaft ist jedes Mitglied verpflichtet, einen Geschäftsan-
teil zu übernehmen. Dieser Anteil ist ein Pflichtanteil. Jeder Pflichtanteil ist 
sofort einzuzahlen.

Jedem Mitglied, dem eine Wohnung oder ein Eigenheim überlassen werden 
soll, hat einen angemessenen Beitrag zur Aufbringung der Eigenleistung 
durch Übernahme weiterer Geschäftsanteile zu übernehmen. Die Mitglied-
schaft berechtigt zur Teilnahme an dem Mietkaufkonzept.

Die Details sind in den “Allgemeinen Bestimmungen zur Mitgliedschaft 
und zum Mietkaufkonzept” und in den “Besonderen Bestimmungen zur 
Mitgliedschaft und zum Mietkaufkonzept” in der jeweils gültigen Fassung 
geregelt.

Der Vorstand kann Ratenzahlungen zulassen, jedoch sind in diesem Falle 
Euro 10,00 (1 / 10 des Geschäftsanteiles) je Geschäftsanteil sofort einzuzah-
len. Von Beginn des folgenden Monats an sind monatlich weitere 10,00 Euro 
einzuzahlen bis der Pflichtanteil voll bezahlt ist. Die vorzeitige Volleinzah-
lung der Pflichtanteile ist zugelassen.

(3) Über den Pflichtanteil gemäß Abs. 2 hinaus können die Mitglieder wei-
tere Anteile übernehmen, wenn die vorhergehenden Anteile bis auf den 
zuletzt übernommenen voll eingezahlt sind und der Vorstand die Übernah-
me zugelassen hat. Sie sind innerhalb von 100 Monaten in gleichbleibenden 
Teilbeträgen einzuzahlen. Die Einzahlung kann jedoch auch sofort in voller 
Höhe oder in höheren Teilbeträgen geleistet werden.

(4) Die auf den / die Geschäftsanteil(e) geleisteten Einzahlungen zuzüglich 
sonstiger Gutschriften und abzüglich zur Verlustdeckung abgeschriebener 
Beträge bilden das Geschäftsguthaben eines Mitgliedes.

(5) Das Geschäftsguthaben darf, solange das Mitglied nicht ausgeschieden 
ist, von der Genossenschaft nicht ausgezahlt, nicht aufgerechnet oder im 
geschäftlichen Betrieb der Genossenschaft als Sicherheit verwendet werden. 
Eine geschuldete Einzahlung darf nicht erlassen werden; gegen diese kann 
das Mitglied nicht aufrechnen.

(6) Die Abtretung oder Verpfändung des Geschäftsguthabens an Dritte ist un-
zulässig und der Genossenschaft gegenüber unwirksam. Eine Aufrechnung 
des Geschäftsguthabens durch das Mitglied gegen seine Verbindlichkeiten 
gegenüber der Genossenschaft ist nicht gestattet. Für das Auseinanderset-
zungsguthaben gilt § 10 der Satzung.Für das Auseinandersetzungsguthaben 
gilt § 10 der Satzung.

§ 39 Gesetzliche Rücklage

(1) Die gesetzliche Rücklage dient nur zur Deckung von Bilanzverlusten.

(2) Der gesetzlichen Rücklage sind mindestens 10 % des Jahresüberschusses 



abzüglich eines Verlustvortrages zuzuweisen, bis die gesetzliche Rücklage 50 
% des Gesamtbetrages der in der Jahresbilanz ausgewiesenen Verbindlich-
keiten erreicht hat.

(3) Über die Verwendung der gesetzlichen Rücklage beschließt die General-
versammlung.

§ 40 Andere Ergebnisrücklagen

Neben der gesetzlichen Rücklage wird eine andere Ergebnisrücklage gebil-
det, der jährlich mindestens 10 % des Jahresüberschusses zuzüglich eines 
eventuellen Gewinnvortrages bzw. abzüglich eines eventuellen Verlustvor-
trages zuzuweisen sind. Im übrigen können bei der Aufstellung des Jahres-
abschlusses andere Ergebnisrücklagen gebildet werden.

§ 41 Kapitalrücklage

Kein Eintrag.

§ 42 Nachschußpflicht 

Eine Nachschußpflicht der Mitglieder besteht nicht.

V. Rechnungswesen

§ 43 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpf-
geschäftsjahr und beginnt mit der Eintragung der Genossenschaft in das Ge-
nossenschaftsregister.

§ 44 Jahresabschluß und Lagebericht

(1) Der Vorstand hat innerhalb von fünf Monaten nach Ende des Geschäfts-
jahres den Jahresabschluß und den Lagebericht für das vergangene Ge-
schäftsjahr aufzustellen.

(2) Der Aufsichtsrat hat bei der Aufnahme und Prüfung der Bestände mit-
zuwirken.

(3) Der Vorstand hat den Jahresabschluß sowie den Lagebericht unverzüglich 
dem Aufsichtsrat und mit dessen Bemerkungen der Generalver-sammlung 
zur Feststellung des Jahresabschlusses vorzulegen.

(4) Jahresabschluß, Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrates sollen min-
destens eine Woche vor der Generalversammlung in den Geschäftsräumen 
der Genossenschaft oder an einer anderen bekanntzumachenden Stelle zur 
Einsicht der Mitglieder ausgelegt oder ihnen sonst zur Kenntnis gebracht 
werden.

(5) Der Bericht des Aufsichtsrates über seine Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes (§ 22 Abs. 2 der Satzung) ist der Ordentlichen Gene-
ralversammlung zu erstatten.

§ 45 Rückvergütung

Kein Eintrag.

§ 46 Verwendung des Jahresüberschusses
Über die Verwendung des Jahresüberschusses beschließt die Generalver-
sammlung unter Beachtung der Vorschriften des Gesetzes und dieser Sat-
zung. Der auf die Mitglieder entfallende Jahresüberschuß wird dem Ge-
schäftsguthaben solange zugeschrieben, bis der Geschäftsanteil erreicht 
oder ein durch einen Jahresfehlbetrag vermindertes Geschäftsguthaben 
wieder ergänzt ist.

§ 47 Deckung eines Jahresfehlbetrages

(1) Über die Deckung eines Jahresfehlbetrages beschließt die Generalver-
sammlung.

(2) Soweit ein Jahresfehlbetrag nicht auf neue Rechnung vorgetragen oder 
durch Heranziehung anderer Ergebnisrücklagen gedeckt wird, ist er durch 
die gesetzliche Rücklage oder durch Abschreibung von den Geschäftsgutha-
ben der Mitglieder oder durch beides zugleich zu decken.

(3) Werden die Geschäftsguthaben zur Deckung des Jahresfehlbetrages he-
rangezogen, wird der auf das einzelne Mitglied entfallende Verlustanteil 
nach dem Verhältnis der übernommenen Geschäftsanteile aller Mitglieder 
bei Beginn des Geschäftsjahres, in dem der Jahresfehlbetrag entstanden ist, 
berechnet.

§ 48 Liquidation

Nach der Auflösung erfolgt die Liquidation der Genossenschaft. Für die Ver-
teilung des Vermögens der Genossenschaft ist das Gesetz mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass Überschüsse im Verhältnis der Geschäftsguthaben an die 
Mitglieder verteilt werden.

VII. Bekanntmachungen

§ 49 Bekanntmachungen

(1) Die Bekanntmachungen der Genossenschaft werden in der Stuttgarter 
Zeitung veröffentlicht, soweit sich aus § 28 Abs. 3 nichts anderes ergibt.

(2) Bekanntmachungen werden unter der Firma der Genossenschaft veröf-
fentlicht. Sie sind von zwei Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen. Bekannt-
machungen des Aufsichtsrates werden unter der Nennung des Aufsichtsrates 
vom Vorsitzenden und bei Verhinderung von seinem Stellvertreter unter-
zeichnet.

VIII. Prüfung der Genossenschaft; Prüfungsverband

§ 50 Prüfung der Genossenschaft, Prüfungsverband

(1) Zwecks Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungs-
mäßigkeit der Geschäftsführung sind die Einrichtungen, die Vermögenslage 
sowie die Geschäftsführung der Genossenschaft einschließlich der Führung 
der Mitgliederliste in jedem Geschäftsjahr zu prüfen.

(2) Die Genossenschaft wird von dem Prüfungsverband geprüft, dem sie an-
gehört. Sie ist Mitglied des Verbandes baden-württembergischer Wohnungs-
unternehmen e.V.

(3) Der Vorstand der Genossenschaft ist verpflichtet, die Prüfung sorgfältig 
vorzubereiten. Er hat den Prüfern alle Unterlagen und geforderten Aufklä-
rungen zu geben, die für die Durchführung der Prüfung benötigt werden.

(4) Der Vorstand der Genossenschaft hat dem Prüfungsverband den durch 
die Mitgliederversammlung festgestellten Jahresabschluss und den Lagebe-
richt unverzüglich mit den Bemerkungen des Aufsichtsrates sowie dessen 
Bericht einzureichen.

5) Über das Ergebnis der Prüfung haben Vorstand und Aufsichtsrat in ge-
meinsamer Sitzung unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichtes zu 
beraten. Der Prüfungsverband ist berechtigt, an der Sitzung teilzunehmen. 
Die Organe der Genossenschaft sind verpflichtet, den Beanstandungen und 
Auflagen des Prüfungsverbandes nachzukommen.

(6) Der Prüfungsverband ist berechtigt, an den Mitgliederversammlungen 
der Genossenschaft teilzunehmen und darin jederzeit das Wort zu ergrei-
fen. Es ist daher zu allen ordentlichen Mitgliederversammlungen fristgerecht 
einzuladen.

(7) Der Prüfungsverband ist berechtigt, besondere Berichte über die Förde-
rung der Mitglieder nach § 2 und 11 g) der Satzung anzufordern, sowie inso-
weit Sonderprüfungen anzufordern.

IX. Gerichtsstand

§ 51 Gerichtsstand

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen dem Mitglied und der Genos-
senschaft aus dem Mitgliedschaftsverhältnis ist das Amtsgericht oder das 
Landgericht, das für den Sitz der Genossenschaft zuständig ist.

Stand 29. Juni 2005


